
An die
Gemeinde Gais
Lizenzamt
Ulrich-von-Taufers-Str. 5
39030 Gais

Gais, am __________________

Ernennung eines Geschäftsführers
(gemäß Art. 13 und 15 der Gastgewerbeordnung i.g.F.)

Der/Die unterfertige ______________________________________________________________________,

Inhaber / Pächter (nicht zutreffendes streichen) des gastgewerblichen Betriebes _________________________

__________________________ in ___________________, ______________________________________

teilt mit,

dass nachfolgende Person für den oben angeführten Betrieb als Geschäftsführer ernannt wurde:

Nachname Vorname:
Geburtsdatum, -ort:
Wohnadresse:

Steuernummer: Mwst.-Nr.
Eintragungsnummer im Verzeichnis der Gastgewerbetreibenden:
aus folgenden Gründen:

Unter eigener Verantwortung und in Kenntnis der Bestimmungen laut Artikel 76 des D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445 und

des Artikel 495 des Strafgesetzbuches bei unwahren Angaben erkläre ich, dass der Geschäftsführer

 im Besitze der Bürgerrechte ist,

 im Gastgewerbeverzeichnis eingetragen ist,

 er keine Verurteilungen im Strafregister eingetragen hat

 ihm/ihr gegenüber im Sinne von Artikel 10 des Gesetzes Nr. 575 vom 31.05.1965, (Antimafiabestimmungen) kein

Anlass  besteht,  von  Amts  wegen  Lizenzen,  Konzessionen,  Registereintragungen  sowie  die  Gewährung  von

Beiträgen zu verweigern oder deren Verfall oder eine zeitweilige Aussetzung zu verfügen

 nicht Lizenzinhaber bzw. bei keinem anderen Gastbetrieb als Geschäftsführer fungiert

Mit freundlichen Grüßen

_____________________________________ ____________________________________
Inhaber oder Pächter des Betriebes Geschäftsführer

Anlagen:
- Kopie des Personalausweises des Inhabers oder Pächters
- Kopie des Personalausweises des Geschäftsführers
- Kopie der Eintragung in das Gastgewerbeverzeichnis

Gemäß  und  für  die  Zwecke  der  Art.  12,  13  und  14  der  EU-Verordnung  679/2016  finden  Sie  die  Informationen  zum  Schutz
personenbezogener Daten unter folgendem Link: www.gais.eu/de/Gemeinde/Web/Datenschutz und sie können in den Räumlichkeiten
des Rathauses konsultiert werden.

http://www.gais.eu/de/Gemeinde/Web/Datenschutz

